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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usterl
Mitglieder» der gcstzzebeudev Räthe der Velvet,scheu Nepubltt.

and IZ. I-XXXVIII. Luzern, 5. März 1799.B

V 0 llzèe h u n g 0 dir e kt 0 r à um.

Beschluß vom 8- Februar.
Das Vollziehungsdirekkorium, nachdem dasselbe

durch vorhergehende Beschlüsse die Postraxe einiger
offiziellen und halb offiziellen Blätter, so wie der
fremden und italiänischen Zeitungen bestimmt, bat die
Nothwendigkeit eingesehen, eine allgemeine Maaß-
rege! für die übrigen Papiere und Zeitschriften, die in
den vorgedachten Beschlüssen nicht angeführt sind,
festzusetzen, um die C'rcnlation derselben zu erleichtern
die denselben aufzulegende Taxe einförmiger zu machen,
«ad der Nation das ihr gebührende Recht zu sichern.

Nach Anhörung seines Finanz ministers,

beschließt:
Alle Herausgeber oder Unternehmer von Zei,

düngen oder periodischen Schriften sollen gehalten seyn,

ihre Blätter einzig durch die Posten zu versenden.

2. Die Papiere, deren Posttaxe durch keinen Bs
schlich best ürmt ist, sollen Znfolg des Dekrets vom 24.
November, wodurch das Pastgeld auf den vierten Theil
d.kjcnigcn der Briefe festgcsezt wird, bestimmt werden,
das heißt, daß da, wo ein einfacher Brief wer Krem
zcr teste, der halbe Bogen einer Zeitung um einen
Kreutzer angeschlagen werden soll.

z Damit man die verschiednen Arten von Blattern
und Zeitschriften kennen könne, die in Helvetic» ge-
drukc werden, so solle« die Herausgeber oder Untetnch-
wer dem Eentra'postamt davon die A-N-He thun, und
zugleich die Anzahl der Exemplare angeben, die fic
jedes Dierte'jadr versendet haben.

4. Die Herausg ber oder Unternehmer periodischer
Schriften, Zeitungen tc. können sich mit der P.'stveo
waltung für das Postg?!d ihrer Blätter abfinden da
mit solche pestfrei durch ganz Heivetien versendet wer
den „»u w icbem Ende der für die helvetische Zeitung
gcschloßne Accord ; ,r Grundlage dienen kann.

Dem F nanzmiuister ist die Vollziehung des ge
gcnivärtigc» Beschlusses aufgetragen.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 7. Hornunge

(Z 0 r t setzu n g.)

Cartier sagt, ich erklärte m'ch lezthin schon,
daß ich eine allgemeine Ausnahme für die Einschrei-
bung der Studenten in das EUtenkorps als den Rech-
ten der Gleichheit widersprechend, und als cincn ge-
fäbrlichen Mißbrauch — die Vortheile der reichen
Familien Sohne zu begünstigen, und sie dem Dienst
dcS Vaterlands zn cmzich.n — verwerfe. Da aber
auch das Wob! des Vaterlands, die innere politische
sage dcr Republik und die gesunde Vernunft erfodern,
daß die ^vh.rn Wissenschaften und d? Religion nicht
oernachlWgt, sondern daß dem Vaterland ausgcbil«
dete Männer gegeben werden, die die Aufklärung und
die ächte« Begr sse der Moralität und Sittlichkeit be»
fördern, die den Geist der Irreligion »nb des Fanatism
.erständen, und die Grundsätze der wahren Religion
ausbreiten — Männer, d.c das Volk vor Krankheiten
zu schützen, und ihm in Krankheit Trost und Gesund-
heit zu bringen wissen; die das Vieh als die grosse
Quelle des Reichthums unserei R publik gesund crhal-
en, und vor Epidemie bewahr n, die selbst auf dem

Schlachtfeld, dcr leidenden Menschheit die größten'
Gutthaten erweis-n; und wo ausg bildete Aerzte un«
umgänglich nothwendig find — Männer, die die
Recht« des ^Menschen vertheidigen, die unserm Volk
gute und »üzliche Gesetze geben; die die Staatsver«
waltiing als Philosophen leiten, und dadurch die Si-'
cherhcit und Wohl des Staats begründen :c. Da
alles dieses von so dringender Nothwendigkeit ist, so
stimme ich zu den Grundsätzen der Minorität der
Commission unter gehörigen Einschränkungen und so-
beee also zu deren bestimmtem Abfassung Rnkwcisung
der beide» Gutachten an die Commission.

Cuftor stmimt dcr Minderheit und besonders'
Cartiers Antrag bei in cm er überzeugt ist, daß der
Vorschlag von Koch allen Mißbrauchen dieser Aus»
nahmen.zuvorkömmt. Zudem sind ja die Geistlichen
schon van dein Kriegsdienst ausgenommen und da dio
Consslul.-on sl'.st d'e Aufklärung über den Wohlstand
fezt, so will er daß Theologen, Mcdiciner, Philofv-
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phen u«d Chirurgen, welche schon seit einem Jahr
cinmatricnîìrt sind, von dem Kciegsd-cnst ausgcnom-
men wcrd n.

Lpuber weiß nicht warum eine ganze Klasse von
jungen Bürgern ausgenommen werten sollte, von der
Gefahr das Vaterland zu vertheidigen. Zudem ist der
Kriegs dienst nicht so unsittlich als man ihn vorstellen
will, und wann er es wäre, so werden alle die gebii
deecn jungen Bürger, welche schon alle Moralität ein
gesogen haben sollcn, den übrigen jungen Soldaten
Sittlichkeit mittheilen; auch heben wir schon oft Geist
liche ten Bischofsstab gegen ten Marsch a il stab

ohne Schaden der Religion berwcchftin seven.
Er stimmt also Capani bei und dankt Cujior, daß er

auch noch die Philosophen ausnehiuen wollte, weil er

tcliit, dadurch wäre diese Focaltät reichlich beftze
worden, und da Basel, seine Vaterstadt, philosophisch-
L ht stichle hat, so wäre auf einmal die dortige Uni-
v.rsttät wi'ber in Flor gekommen; dagegen ist aber
noch zu bemerken, daß solch? Ausnahmen viel Weiler
führen, «16 uuS die Minorität voest.lit, und daß
tausend Mittel vorhanden sind, wie sich die Mußte,
dins können eimnatriculirkn lass.», um sich dem Dienst
des Vaterlands zu entziehen, daher stemmt er dem
Masoritä-sgutachten bei.

Marcacci bemerkt, daß der .25 § der Consiittn
tion keine Ausnahmen vom Militärdienst gestattet,
und da alle Bürger ohne Ausnahm der Gleichheit ge-
maß das Vaterland zu schützen pstichtig sind, so will
er nicht von der Constitution abweichen und also zum
Majorikäisgurachtc» stimmen.

Cnstor bemerkt, daß wenn keine Ausnahme-,
start haben, so sey unser Gesez über die Milizeinrlch
tlii'Z coiistttuttonswidiiq, weil es die Mitglieder der
obersten Gewalten ausnimmt; er begehrt also Tages-
vrdi.nng über die wideisinnige Auslegung der Consti-
tuticn, welche eben gemocht wurde, und beharret aus
dem Minoritälsgulachic».

Grosser Lerm, Unordnung und endlich Abstint,
nrunq, durch die beide Gutachten der Commission
zurükgesandl werden.

Koch im Namen der Militärkommission trag!
darauf an, die Boihschast des Vollziehuirgsdirekrori
u:i:S, welche einige Verschiedenheit in der Uuissrm
der Legion mit der gesezlich bestimmten allgemeinen
Nalionànifvlin anzeigt, einzig dem Senat mitzuthel,
len, indem diese Verschiedenheiten zu ui bedeutend sind,
um andere Verfügungen darüber zu treffen. Dttftl
Antrag wird ein,nöthig angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Botschaft:

Das Vollzichungodèrcktvrèuu; der helvetischen
eillen und uià'Ubavm Republik, au die
gesezaebrtiden Räthe.

Bürg er Gesez ge ber l
Nachdem das Direkto-iâ unterm 15. Oktober

lezthin, Er ere Aufmerksamkeit atif die beschwerliche Lage
des Volkes in dem Kanton Freiburg führte, welches
von denjenigen seiner Gläubiger, die durch die Cou,
kribution in die Nothwendigkeit vcrftzt wurden, ihre
Schuldner zu betreiben, hart gedrängt war, so be>

fahlet Ihr unterm zi des gleichen Monats sola e

Maaßregeln zu ergreifen, die ohne die heiligen Rechte
des Eigenthums zu verletzen, auf die Erleichterung
des unbemittelten Schuldners, ahzweckcn.

Heute ist es ein allgemeinerer und nicht mindsr
trauriger Anblik, den Euch das Direktorium vo. lcgt:
es ist die Verlegenheit, in der sich jene Klasse von
Bürgeren befindet, dip bîsdah-n ihren Unterhalt aus
der durch ihre Mühe'und Fleiß fruchtbar gemachten
Erde gezogen hat; es ist die Gefahr welche dem Acker?
bau und dadurch seil st der ganzen Republik drehet.

Der Landbeb-mer, der sich diesem Stande ergeben
hatte, ohne väc.riicye Grundstücke ererbt zu haben;
derjenige, der im Besitze von Grundstücken war, u:,d
zu Empcrbringimg derselben auf den Höchst möglichen
Werth, außerordentliche Kosten verwenden mußte, ent?
lehnte das Geld welches er zur Aufnahme des Er,rags
anlegen wollte; da sie aber die Mittel zu Wiedecerstat,
tuug des Kapitals nicht anders als durch eine lauge
Er,parniß auf dem Ertrag der angekauften oder vor,
bcsj.rlen Grundstücken, erwerben'konnten und oa
übrigens die Bezahlung der rechtmässigcu Zinsen leicht
aus diesem Ertrag geschehen konnte, so war es natür,
lieh daß das Grunösti-k selbst zur Sicherheit der Schuld
verpfändet wurde; auf diese Art entstuhude die Unter,
pfüudsverschreibimg und ward für den Landbcbauer
und Grundcigcnrhümer das allgemeinste Mittel, Zu,
krauen und Geld zu erhalten.

Die Revolution hatte die Folge, daß die Schweiz
für cine Zeitlang sowohl von den Kapitalien die siai in
den Kasten der oormaligen Regierungen als von den,
jcnigen die sich in den Partikularkassen der Glieder
derselben befanden, ciublösset wurde; sie hatte ferncrs
noch die momentane Folge, die Handlung in Stockung
zu bringen und dem Kapitalisten das Zutrauen zu be,
nehmen, welches ihn bewog, seine Gelder auszubuhen
und in Umlauf zu bringen; mit einem Wort, eine
aufferordentliche Seltenheit des baaren Geldes, und
eben dadurch die Einstellung der täglichen Zahbmge»
und die Verminderung des Preises der landischen Pro,
dukte zn verursachen.

Dieß war der Grund warum der Partikular^ dessen
Kapital auf einem Grundstücke und der Zins auf dem
Ertrag desselben gesichert war, keine sattsame Gründe
des Zutrauens mehr hatte; eben dadurch befand sich
der Schuldner dessen Guth unterpfandlich verschriebe«
ist, und der die Erzeugnisse seines Bodens nicht anders
als um einen geringen Preis verkaufte oder verkaufen
konnte, ausser Stande seinen Verpflichtungen ein Ge,
wizen zu leisten. Daraus entstuhude ein Kampf, der
sich einerseits auf die Gültigkeit der Verpsiichtmlgc«



and ans das Eigen chumsrecht, »ad anderseits auf die

Unmöglichkeit selbst gründete.
Dieser Kampf wird die nothwendig« Folge haben,

daß die Schuldner welche Grundeigenthümec sind, in
den Fall kommen werden, sich von ihrem Eigenthum
um einen viel geringern Anschlag ais den ehevorigen
und sogar wirklichen wahre» Werth desselben, vertreiben
zu sehen; und auf solche Weife in den Gluksgütern
eine Umwälzung verursachen, deren Folgen nicht be-
rechnet werden können.

Bürger Gesezgeber, das Vollziehungsdirektorium
glaubt nicht die Bemerkungen anHaufen zu müssen, um
Euch die Gefahr einleuchtend zn machen, noch um Euch
zu erinnern, daß dadurch jene zahlreiche und theiluch-
meuswürdige Klasse bedrohet wird, mit welcher sich die
Eesezgebung hauptsächlich beschäftigen sollte. Es weiß,
daß Ihr alle Euere Klugheit zu Hervorsuchung der
nothwendigen Hülfsmittel anwenden werdet, und es

darf einen gluklichcn Erfolg abwarten.
Indem Eu.c? die Geschichte der Völker den ähnlichen

Zustand der Dinge vor Augen stellt, wird sie Euch auch
den Gang zeigen, den die verschiedenen Regierungen
befolget haben, um die beschwerlichen Uebel desselben
auszuweichen oder zu wildem; einige haben durch die
Beschränkung der mit dem Eigenthum verbundenen
Rechte, und durch die Suspension der Gesetze zu Gunsten
einer Klasse von Bürgern, auf diesen Zwek hin gearbeitet.

Obschon zwar die Wirkung sicher ist, so ist dennoch
das Hülfsmittel selbst von einer solchen Art, daß das
Direktorium Euch selbiges nicht vorschlagen darf; es
kadet Euch vielmehr ein, Euere Blicke auf jene knnstch

llch ausgcdachten Erfindungen zu werfen, wodurch man
sozusagen dazu gelanget ist, das Erdreich seldst in Um-
lauf zu setzen; diejenige, welche unter der Benennung
einer hypothekarischen Bänke bekannt ist, scheint ihm
hauptsächlich die Untersuchung von Männern zu vcr-
dienen, die in dem Studium der polirischen Oekononiie
erfahre» sind, und dieß sowohl derjenigen, die sich in
der Mitte dee gesezgeber den Rathe befinden, als derer,
die Ihr dazu einzuladen gutfinden werdet.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Secret.

M o u s s o n.

H über sagt, wenn wir je an einem gefährlichen
Naude eines Abgrundes standen, so >st es hier, dann
einerseits haben wir die bedrängten Umstände derEchuld-
ncr, anderseits das heilige L-genchumsrecht. vor uns:
à fodert also Niedersetzung einer Commission, die von
der Versammlung selbst gewählt werde, und solche Kennt-
nisse be me, daß nicht schon vielleicht ihr bloßes Gut-
achten Schrecken verursache und das Ucbel noch ärger
mache als es jezt schon ist denn Leihbanken haben mich

viele Nachtheile, und führen zum Zwang Papiergeld
anzunehmcn.

Koch stimmt auch sst? eine Kommission, wünscht
aber Verweisung an die bisherige Finanzkommission,
welche nun über Finanzgegeustande am meisten Keimt-
nisse hat. Er wußte Anfangs nicht, wo diese Bochschasi
hinaus wollte, und war erstaunt endlich einen solchen
Antrag zu finden, denn es ist zu bemerken, daß wenn
eine solche ->'ank die in Umlauf stehende Geldmasse zu
vermehren scheint, dann auch der Fall eintritt, daß der
Gläubiger, der von se nein Schuldner eine Banknote
statt der Zahlung erhalt, auch durch Gesetze wie-
der im Fal! gesezt werden muß, diese Art Papiergeld
ebenfalls wieder als baares Geld in Umlauf zu bringen.

Desloes stimmt ganz Koch bei, weil er überzeugt
ist, daß selbst die R-Pudlik'durch eine solche Anstalt ch

Gefahr kommen könnte; denn wenn man solche Bank-
noten als baar Geld annehmen muß, so muß auch die
Republik die Abgabe» in denselben annehmen, wann sie
aber Geld bedarf, so ist ihe mit Papser wenig geholfen..
Zimmermann beda.wt, daß nur diese Saite be-
rührt wurde, indem der Credit eine äußerst delikate Sa«
cheist: er stimmt auch zur Untersuchung durch eine Com-
Mission, bemerkt-aber daß die beiden Finanzkommissio-
nen aufgelöst sind.

S cere tan iß ganz mit den Grundsätzen, die bis
jezt hier geäußert wucoru, einig; und da er glaubt,
daß von etwas ähnlichem nie die Rede seyn könne, so

fodert er bestimmt Taaesordnung über diese Bothschaft.
— Lebhafte Unterstützung. — Huber und Zimmer-
mann vereinigen sich mit Serretan. Man geht
cinmülhig zur Tagesordnung.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung..

Grosser Rath, 5. Hornung.
Präsident: Carmin trän.

(Sitzung, deren Nachholung :y einem vorhergehendem
S tut versprochen ward.)

S ch lumps giebt im Namen der Commission über
den Bau im Ucsellucrkloster ein Gutachten ein, für
welches er die Urgeuz begehrt, worin ihn Legier un-
terstüzt.

Carrard, Herzog v. Elf. und Gapani be-

gehren, daß es vertagt werde, bis nach dem Bericht
der allgemeinen Baucommission. Dieser lefts Antrag
wird angenommen.

Auf S ch lumps s Antrag wird noch ferner be-
schlössen, daß der Bau in dieser Zeit fortgeführt, und-
auf Cartiers Antrag das vorhandene Geld bis auf
weitere Verfügung in Schlumpfs Händen verbleiben
soll.

Desloes erstattet ein Gutachten über die Bitt-
schrift das Georg Tharin von Champagne, welches-
für sechs Tage auf den Kanzleitisch gelegt wi-d..

Carrard legt im Namen àr Commission fok
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glides Gutachten sor, welches sogleich mit Dring-
lichkcitserklarung angenommen wird.

An den Senat.

Auf die Bcthfhaft des Vollziehungsdirektoriums
vom 28. Januar >799.

In Erwägung, daK es den Grundsätzen der Gleich.-
heit angemessuer sey, daß der Zusazpfennu«« (;ou8 »ll-
ciiri^nch.) welchen die Verwaltungokammcr des Kantons
Lcm.in zu Bestreitung der Errichtung einer Caserne in
der Gemeinde Lausanne vorschlägt, auf alle Einwohner
Weser Gemeinde verhälmißmäßig mit ihrem Vermögen
cüigecheiit werde

hat der große Rath nach erklärter Urgenz

befch lo f sen:
r. Die Munizipalität der Gemeinde Lausanne wird

der Nerwaltmigekammcr einen Ucvcrschlag'der zu Er-
rrichtung von Cascrncn unum.änglich nöthigen Suin-
mm vorlegen, welche zu Einquartierung der Truppen
bestimmt sind.

2. Die Verwaltungskammcr wird diesen Vorschlag
reiflich überlegen, und denselben herabsetzen, wenn es

der Fall ist.
s. Der Oberen»,ehmcr wird diese Summe ver-

mittelst Zusazpfcnmngcn.( sou» arklicitionizl») auf alle
in der Gemeinte wohnhaften Burger nach Verhältniß
des Beitrags, den jeder an die Auflage bezahlt, ab-
theilen.

ä. Die Verwànaêkammcr wird dem Direktorium
den Ausschlag dieser Abtheilung übersenden, und das
Direktorium wird denselben den gestzgebenden Räthen
zur Genehmigung vorlegen.

s. Diese Zusatzvftnnige (?NU5 acluitiüneb) sollen
nach dcr gleichen

' Form wie die Auslagen bezogen
werden.

Der vom Senat verworfene Beschluß über die

Abwesenheit der RcpresenlanMl, wird wieder an dir
gleiche Commiision znrükgcwiestn.

Hub er in, Namen der 'Commission über den

politischen Zustand dcr Juden, legt folgendes Äutach-
-ten vor.

B:'ir g e r R e p r à s e nta >, ten!
Enerc Commission über den politischen Zustand

der Juden, welcher ihr die Bothftbaft des Vollziebungs-
dir.kwriums vom^sten Dec. nebst der Bittschrift dcr

iftacfttischen Einwohner von Endingen und Langn««
überwiesen, ist einninthig in ihrem Wissen nnd Gc-

wîssen überzeugt, daß diese Leute, welche schon seil

mehr als einen, Jahrhundert in den genannten hclvc-

tischen Gemeinden acwohnt haben, laut dem 6, 19,
Art. der ConflitMlou, und nach allen ewigen Grund-
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sätzen der Vernunft, fo wie nach den heiligen Vorschrift
ten der Gerechtigkeit und Menschenliebe, keinen Augen-
bl,k mehr, »ach dcr Annahme der Constitution, an dcr
Ausübung der bürgerlichen Rechte sollten gehindert
werden.

Allein, da übelverstandene Politik, hartnäckiges
Vornrtheil, und selbst misleiteter Patriotismus so große
Schwierigkeiten in den Weg legen, und die Gemüther
so sehr verstimmt haben; da es fo oft der Fall in,
Lauf dieser Welt ist, daß auch das Gute seine Zeit er-
warten muß, wenn feine Folgen feinem Zwecke ent-
sprechen sollen, so hat sich Eure Commission bewogen
gesunde», Euch in Rücksicht der gegenwärtigen Lagt
des Staats, der vorhandenen noch dnngendem Ge-
scyafte dcr Geftzgebimg,^ und der jezigcn Stimmung
der Gemüther vorzuschlagen, die endliche Berathung
und Entscheidung dieses Gegenstandes noch einige Zeit
zu vertagen.

Unterdessen ist es eine unnachläßlichc Pflicht,
die uns Menschlichkeit und Billigkeit auflegen, diesen
Leuten, so lange bis wir über ihr Recht auf die Aus-
Übung des aktiven Bürgerrechts werden entschieden ha-
bei,, den widernatürliche.» Drnk, welchen sie unter den
chmaligcu Verordnungen zu erdulden hatten ohne An-
stand aufzuheben, und ihnen den Genuß- aller der
Recht« und des gleichen Schutzes der Gesetze zuznsi,
chcrn, welche nicht pi der Ausübung der politischen
aktiven Bürgerrechte unmittelbar gehören; deßwegen
schlägt Euch Encre Commission folgenden Entwurf
eines Beschlusses vor:

Der grosse Rath an den Senat.
Der grosse Rath, nachdem er seine Commission

über die Bothschaft des Voliziehungsostektoriums vom
t-ften Dec., die Einwohner der Gemeinden von En-
dingen und Langnau jüdischer Religion betreffend
angehört.

In Erwägung, daß diese Bothschast genau« Un-
tersuchung verdient.

In Erwägung daß unterdessen Menschlichkeit imd
Billigkeit dringlich erfodcrn, diese Klasse von Eimvoh-
nern von dem alten Druk zu befrcvcn.

In Erwägung, daß nach der Constitution ihre seit
einigen Jahrhunderten fortgedaurte Vcwohmmg dieser
Gememdeu für ihre bürgerlichen Rechte zum voraus
spricht,

hat beschlossen:

«. Alle besondere Zölle, Auflagen und Lasten,,
welche bisher auf den israelitischen Einwohnern dcr
Gemeinden Endingen nnd Langnau gelegen, sollen,
von dem Tage dieses Dekrets an, gänzlich aufgehoben
seyn.

2. Die israelitischen Einwohner dcr Gemeinden-
Endingen und Langnau sollen, bis über Ihre Zulassung
zu der Ausübung der aktiven Slaatsbürgerrechte durch



die Gesetze wird entschieden senn, diese akliven Staats-
bürgnrcchte vorbehalten, gleiche Sichcrhcir der Person
«nd des Eigenthums, den nämüchcn Schuz der Gesetze
und alle andere Civilrechte, eben so wie alle andere
Einwohner genießen.

Anderwerth begehrt die Tagesordnung über
dieses Gutachten, weil es wider die, der Versamm-
lung getüh!ende Achtung laufe.

Einige Mitglieder begehren die Dringlichkeit. An-
dcre die^ Niederlage auf die Kanzlei.

Nüce sagt, was? die Tagesordnung will man
begehre», über das Reglement? (weil die Dringlich-
ken erkärt seyn muß, ehe man eintreten darf.) Was
hat man wider die Commiffon? Aber man will die
Wahrheit nicht, und ich will beweisen, daß die Com:
miffon die Wahrheit sagt; unb ob ihr heute aussvrecht,
oder verschiebt, so werdet ihr doch zulezt zur Sache
schreiten müßen, und die Rechte der Menschheit aner-
kennen. Was die Annahme des Gutachtens betrist,
wird der große Rath und der Senat darüber cntschei-
den; aber kein Glied soll zum voraus ja oder nein
sagen z denn keines hat mehr Recht, als seine Meinung
zu sagen, und das hat jedes, oder zu was sind wir
hier? Ich bit'e Euch im Namen der Gerechtigkeit und
des Volkes, daß ihr endlich eine Sache entscheidet, die
seit acht Monaten vor Euch schwebt; um so mehr,
da der Vorschlag der Commission der Vernünftigste "ist,
wann es mir erlaubt ist, vernünftig zu urtheilen.

Cu st or stimmt auch zur Urgcnz, findet aber besser,
Nüce würde sagen, der Rapvvrt scheine ihm die Wahr-
heit zu enthalten, als er enthalte sie wirklich. Er hoffe
das Gegentheil zu beweisen.

Man ruft heftig zum Abstimmen, andere wollen
das Wort behaupten. Das Gutachten wird für sechs
Tage auf den Kanzleitisch geftgt.

Das Vollziehungsdirektcrinm theilt durch eine Both-
schaff folgenden von ihm begehrten Plan über die
Sdassen und Brückenzölle mit, mit der Einladung
schleimig etwas über diesen Gegenstand festzusetzen.
Die Bothschaff wird an die hierüber niedergcffzte Com-
miffs n gewicsen.

Entwurf über die Zölle, Weg - und Brüten-
gelber.

Erster Haupttheil.
Grundsätze.

r. Alle die Abgaben, welche unter den Benennung
gen von Kaufhausgeldcrn, Ein - und Ausfuhrgebühren
bekannt waren, und endlich alle Auflagen weiche auf
die Act nnd Beschaffenheit der Frachtwaàren gelegt sind,
sollen nach den Tarifen und zufolge der Verordnungen^
die man lcmer Zeit dz» gesezgebenden Rachen voriegess
wird, auf den Grenzen Hcloemns erhoben werden.

2. Alle Abgaben von der in dem vorhergehenden
Artikel bestimmten Art, die bis dahin im Innern derNes
publik erhoben wurden, sollen abgeschaft seyn.

5- In dein Innern der Republik sollen Weg s und
Brückengelder erheben werdcn.

4. Diese Gebühren sollen war von der Menge und
von dem Gewicht der Waaren, welche bei den Schlags
bäumen dur hpassicen, erhaben werden.

Z. In ganz Helvetic» sollen diese Gebühren auf
den gleichen Fuß gestellt seyn.

Zweiter Haupttheil.
Taxation.

6. Die Zölle und Weggelder selle» auf allen gánzs
lich von dem Staate mttcrhal enc» Landstraßen erhoben
werden.

7. Unter der Benennung von Landstraßen sind bes

griffen, alle diejenigen die von einer Post befahren
werdcn.

8- Die Bureaus zur Beziehung oder die Schlags
bäume sollen in einer mit der Beschaffenheit der Straße
Verhältniß mäßigen Entfernung aufgestellt werden.

y. Die Schlagbaume sollen nicht weniger als drei
Stunden, und ncht mehr als sechs Stunden Weges
von einander entfernt seyn.

10. Sie sollen so viel möglich an den gleiche«
Orten aufgestellt werden, wo ein Brückengeld erhöbe»
wird, um die Einnahmkosten zu ersparen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Ueber die Emchtuna eines öffentlichen Bureaus,
(Lure.au publie.

Die Einladung der vom Senat m'edergesezte»
Constitutionscommisson, au die patriotischen Bürger
Helvetiens, ihr ihre dahin einschlagenden Aufsatze, Bes
mcrkungen und Vorschlage mitzutheilen, ist «in höchst
schâzbarer Beweis der Reinheit ihres Patriotism und
des hohen Gefühls der Wichtigkeit ihres Auftrags,
und verdient die Achtung und den vollsten Dank des
Vaterlands und aller wahren Patrioten.

Durch diese Einladung hat die Commission den
Freunden des Vaterlands, die an dessen Wohl warmen
Antheil nehmen, einen Weg geöffnet, auch thatigen
Nutheil zu nehmen, und das ihrige dazu beizutragen,
oder wenigstens ihre Wünsche für sein Wohl auf seinem
Aftar niederzulegen.

Die Einsendungen, von Henen verschiedene wichs
tige durch den Druk bekannt wurden, si id ein Beweis,
daß das Vaterland viele Bürger Hut, die,an seinem
Interesse lebhaften Antheil nehmen, und an der Vcrs
breitung der Grundsatze unsrer Verfassung, an ihrer
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